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2.2 Grundstücksentwässerungsanlagen; 

hier: Gebührenkalkulation und Satzung 2014 
 

162/2013 

  

Beschluss: 
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 21.11.2013 fasst 
der Rat der Gemeinde Hürtgenwald folgenden Beschluss: 
 

1. Die Richtigkeit der vorgelegten Gebührenkalkulation wird festgestellt. 

2. Die kalkulierten Gebühren lauten auf 31,15 € bei der Entleerung von abflusslosen 
Gruben und 37,31 € bei der Entleerung von Kleinkläranlagen. 

3. Die Gebührensatzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
in der Gemeinde Hürtgenwald wird in der mit der Beschlussvorlage übersandten 
Fassung beschlossen. 

 
Einstimmig, 0 Enthaltungen 
 
 

 




